
Anlage 1 

 

Artikel 3: Höhe des individuellen Betreuungsentgeltes 

 

Ziffer 3.3 

Die Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder bestimmt die Höhe des monatlichen 

individuellen Betreuungsentgeltes. Für das zweite Kind verringert sich das 

Betreuungsentgelt um 50%, für das dritte und jedem weiterem Kind entfällt das 

Betreuungsentgelt. 

  

Artikel 4: In-Kraft-Treten 

 

Die Änderung der Entgeltordnung (Kita EO) tritt zum 01.08.2024. 

 

 


